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Art. 47 L.V
 L.V - Landesverfassung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2025

(1) Zu einem Beschluss der Landesregierung ist die Anwesenheit von wenigstens vier Mitgliedern und, soweit die

Geschäftsordnung nicht eine quali4zierte Mehrheit vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen

erforderlich.

(2) Die Beschlussfassung kann auch im Rahmen einer Videokonferenz oder eines Umlaufbeschlusses erfolgen. Die

näheren Regelungen werden in der Geschäftsordnung getro7en. Für die Anwesenheits- und Beschlusserfordernisse

gelten die Anwesenheits- und Beschlusserfordernisse nach Abs. 1 sinngemäß. Im Umlaufweg gefasste Beschlüsse sind

der Landesregierung in der nächsten Sitzung mitzuteilen.

*) Fassung LGBl.Nr. 3/2022

In Kraft seit 19.01.2022 bis 31.12.9999
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